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Index

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

BBG 1990 §40 Abs1;

BBG 1990 §42 Abs1;

BBG 1990 §45 Abs1;

BBG 1990 §45 Abs2;

Rechtssatz

Für die Berechtigung der zusätzlichen Eintragung in den Behindertenpass hinsichtlich der "Unzumutbarkeit der

Benützung ö7entlicher Verkehrsmittel wegen dauernden Gesundheitsschädigung" kommt es entscheidend auf die Art

und die Schwere der dauernden Gesundheitsschädigung und deren Auswirkungen auf die Benützung ö7entlicher

Verkehrsmittel an, nicht aber auf andere Umstände, die die Benützung ö7entlicher Verkehrsmittel erschweren. Im

vorliegenden Fall beruhen die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Benützung ö7entlicher Verkehrsmittel nicht

in der Art und Schwere der Gesundheitsschädigung, sondern entscheidend in der Entfernung des

"Gartengrundstückes" des Beschwerdeführers vom nächstgelegenen Bahnhof (8 km).
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